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7.  Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
 
1Die Auswahl unter mehreren Bewerberinnen und Bewerbern erfolgt ausschließlich nach dem 
Leistungsprinzip. 2Eine bei der Einstellung entstehende Verpflichtung zur Ausbildungskostenerstattung darf 
bei der Entscheidung nicht berücksichtigt werden.


